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Staaten stetig aus. Insbesondere sei in diesem Zusammenhang der sog. 9er-
Klub erwähnt4, welcher jährlich zweimal zu mündlichen Aussprachen zu-
sammenkommt, der aber auch täglich durch gegenseitige Meldungen in Er-
scheinung tritt. Dazu kommen bilaterale Verbindungen z. B. mit Schweden, 
Norwegen und Österreich. Nur durch eine Analyse der möglichen Gefah-
ren und durch einen intensiven Informationsaustausch können Krisenlagen 
gemeistert werden.

Auch den präventiven Massnahmen wird grosse Beachtung geschenkt, so 
insbesondere dem Schutz von Botschaften5 und internationaler Organisatio-
nen sowie den Sicherheitsmassnahmen im Luftverkehr6.

Die Darlegungen der Österreicher zu diesem Punkt geben nicht Anlass 
zu besonderen Bemerkungen, es sei denn, dass bei uns – was jedoch längst 
bekannt ist – im konkreten Fall, z. B. zum Schutz internationaler Konferen-
zen, Personalmangel herrscht. Die Behebung dieses Mangels ist Gegenstand 
ständiger Besprechungen.

3. Die übermittelten Weissbücher wurden von uns unmittelbar nach den 
Vorfällen ausgewertet, und zwar wie folgt:
– Bekanntgabe an die kantonalen Polizeibehörden in unsern Berichten 

über die Geiselnahmen
– Auswertung für die Ausbildung der Anti-Terror-Gruppen der Polizei
– Besonders der Bericht über den Vorfall anlässlich der OPEC-Konferenz7 

wurde den interessierten Polizeikommandanten zugestellt. Die Sicher-
heitsmassnahmen in Genf während der letzten OPEC-Sitzung basierten 
zum Teil auf den Erfahrungen von Wien.

4. Zum Club de Berne vgl. den Bericht vom September 1978, dodis.ch/53056.
5. Vgl. dazu DDS, Bd. 27, Dok. 99, dodis.ch/49046.
6. Vgl. dazu DDS, Bd. 27, Dok. 5, dodis.ch/48721, Punkt 2.
7. Vgl. dazu das Schreiben von R. Keller an A. Weitnauer vom 28. Januar 1976, dodis.ch/54126.
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Telegramm des Delegierten des Bundesrats für Handelsverträge, K. Jacobi, an 
die schweizerische Botschaft in Washington1

IDA-Abstimmung2

Urgent   Bern, 14. Juni 1976, 17.30 Uhr

1. Senden Euch nachstehend Text, den wir im Sinne einer Sprachregelung 
im Einvernehmen mit EPD verfasst und Bundesrat Graber, der sich immer 
noch in Bundesratssitzung3 aufhält, zugeleitet haben, und der von ihm noch 

1. Telegramm Nr. 79 (Empfangskopie): CH-BAR#E2200.36#1996/251#642* (532.6). Erhalten: 
14. Juni 1976, 12.30 Uhr.
2. Vgl. dazu die thematische Zusammenstellung dodis.ch/T1546.
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nicht3genehmigt worden ist. Text soll nach Zustimmung durch Bundesrat 
an alle Botschaften gehen. Werden Euch definitiven Text, sobald verfügbar, 
zusenden4.

«Mit der Ablehnung des Darlehens an die IDA hat das Schweizer Volk 
einer spezifischen Entwicklungshilfemassnahme seine Zustimmung ver-
weigert5. Die Entwicklungshilfepolitik als Aufgabe der schweizerischen Re-
gierung wird dadurch nicht berührt. Der Bundesrat hat die Verpflichtung, 
diese im Rahmen des neuen Gesetzes über die internationale Entwick-
lungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe fortzusetzen, das Ende Juni 
rechtsgültig wird6.

Dieses Gesetz sieht nicht nur bilaterale Hilfe, sondern auch die Betei-
ligung der Schweiz an internationalen Massnahmen vor. Auch diese Ziel-
setzung wird durch den Ausgang des Referendums nicht geändert7 und die 
Schweiz wird ihre Verpflichtungen als Mitglied internationaler Organisatio-
nen einhalten.

Der Abstimmungsausgang ist durch sehr verschiedene Motive beeinflusst 
worden, die schwierig zu interpretieren sind, der Zustand der Bundesfinan-
zen hat dabei sicher eine nicht unwesentliche Rolle gespielt.

Unmittelbare Folge ist die Nichtteilnahme der Schweiz an der 4. Wieder-
aufstockung der IDA, einer Organisation, der unser Land nicht angehört8. 
Die Notwendigkeit eines solidarischen Verhaltens der Schweiz gegenüber der 
Entwicklungswelt und einer Mitwirkung unseres Landes an den Bemühun-
gen, einen besseren Ausgleich zwischen dem industrialisierten Norden und 
dem unterentwickelten Süden herbeizuführen, dürfte jedoch unbestritten 
sein. Es obliegt dem Bundesrat, weiterhin diesem Erfordernis, dem politisch 
und wirtschaftlich für unser Land eine grosse Bedeutung zukommt, gerecht 
zu werden, wobei er dem Abstimmungsausgang vom 13. Juni Rechnung 
tragen wird.»

3. Vgl. dazu das BR-Beschlussprot. II vom 16. Juni der 23. Sitzung vom 14. Juni 1976, dodis.ch/ 
54004.
4. Telex Nr. 83 von K. Jacobi an die schweizerische Botschaft in Washington vom 16. Juni 1976, 
dodis.ch/54001.
5. Der Bundesbeschluss betreffend ein Abkommen der Schweiz und der Internationalen Ent-
wicklungsorganisation (IDA) über ein Darlehen von 200 Millionen Franken vom 20. Juni 1975 
wurde mit 56,4% Nein-Stimmen und von 18 1/2 Ständen verworfen. Vgl. BBl, 1976, II, S. 1565–
1568. Zur Abstimmungskampagne sowie zu den den Strategien der Bundesverwaltung im Hin-
blick auf das Referendum vgl. das Schreiben von M. Heimo an J. Freymond vom 6. Januar 1976, 
dodis.ch/54003; die Notiz von Th. Raeber an P. Graber vom 2. Februar 1976, dodis.ch/52309; die 
Referate von K. Jacobi vom 23. Februar 1976, dodis.ch/52310 und von Th. Rhaeber vom 24. Fe-
bruar 1976, dodis.ch/52311; den Bericht des Delegierten für technische Zusammenarbeit vom 
1. März 1976, dodis.ch/52312; das Schreiben von Th. Raeber an S. Marcuard vom 12. März 1976, 
dodis.ch/54016; die Notiz von P. Saladin an K. Jacobi vom 5. April 1976, dodis.ch/52313; die Notiz 
von Th. Raeber und R. Högger vom 10. Mai 1976, dodis.ch/52315; das Referat von P. R. Jolles 
vom 15. Mai 1976, dodis.ch/52316; die Notiz von J.-F. Giovannini an M. Heimo vom 18. Mai 1976, 
dodis.ch/52317 sowie die Radioansprache von H. Hürlimann vom 2. Juni 1976, dodis.ch/52318.
6. Vgl. dazu die thematische Zusammenstellung dodis.ch/T1547.
7. Handschriftliche Marginalie: nur wenig berührt.
8. Zu den bisherigen Beziehungen der Schweiz zur IDA vgl. DDS, Bd. 23, Dok. 90, dodis.ch/31743, 
Punkt 3; DDS, Bd. 24, Dok. 34, dodis.ch/32830 sowie DDS, Bd. 26, Dok. 72, dodis.ch/38499, bes. 
Anm. 4 und Dok. 171, dodis.ch/38504.
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2. Erste unwirsche9 Reaktion der Weltbankleitung und insbesondere Aus-
druck des Bedauerns, dass Schweiz aus 4. Wiederaufstockung ausschert, wäre 
uns aus innenpolitischen Gründen nicht unwillkommen, obwohl eine solche 
Reaktion im Gegensatz zur Auffassung steht, die von Clark, Merriam und 
Steuber offenbar vertreten wird. Langfristig sind wir selbstverständlich inte-
ressiert, keine Trübung in unserem Verhältnis zur Weltbankgruppe eintreten 
zu lassen. Sind dementsprechend auch bestrebt, Möglichkeiten zu prüfen, um 
auf anderen Wegen Weltbankgruppe unsere Unterstützung zu leihen. Wären 
Euch für allfällige Anregungen Eurerseits dankbar.

3. Bitten Euch, Weltbankleitung für grosse Unterstützung, die wir sowohl 
von Washington wie insbesondere auch vom Pariser Büro erhalten haben, 
besten Dank auszusprechen10. Wussten diese Arbeit sehr zu schätzen.

4. Offizieller Brief der Schweiz an IDA, in dem die Nichtteilnahme an 
4. Wiederaufstockung bestätigt wird, folgt nach entsprechendem Bundes- 
ratsbeschluss.11

9. Handschriftliche Marginalie: ?
10. Vgl. dazu das Telegramm Nr. 134 von R. Probst an die Handelsabteilung des Volkswirtschafts-
departements vom 15. Juni 1976, dodis.ch/52320.
11. Vgl. das BR-Prot. Nr. 1139 vom 30. Juni 1976, dodis.ch/52321. Vgl. ferner das Schreiben von 
P. R. Jolles an R. McNamara vom 1. Juli 1976, dodis.ch/54002. Zur Interpretation und zu den Kon-
sequenzen des Volksentscheids vgl. das Schreiben von P. Graber an M. Heimo vom 14. Juni 1976, 
dodis.ch/52319; das Telegramm Nr. 82 von K. Jacobi an die schweizerische Botschaft in Washington 
vom 16. Juni 1976, dodis.ch/52327; die Notiz von P. R. Jolles an E. Brugger und P. Graber vom 
29. Juni 1976, dodis.ch/50283; das Schreiben von A. Weitnauer an D. Werner vom 29. Juni 1976, 
dodis.ch/50284; die Notiz von M. Heimo an P. Graber vom 1. Juli 1976, dodis.ch/52322; die Notiz 
von P. R. Jolles an E. Brugger und P. Graber vom 5. Juli 1976, dodis.ch/52323; die Notiz von K. Ja-
cobi vom 8. Oktober 1976, dodis.ch/52324; das Telegramm Nr. 15 von K. Jacobi an die schweizeri-
sche Botschaft in Washington vom 23. Februar 1977, dodis.ch/52325 sowie das Telegramm Nr. 501 
von K. Jacobi an R. Probst vom 24. November 1978, dodis.ch/52326. Handschriftliche Marginalie: 
William Clark: UK Vice-Pres. («Aussenminister»), Merriam: assist. Clark, Steuber: Bureau Paris.
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dodis.ch/51685

Der Vorsteher des Finanz- und Zolldepartements, G.-A. Chevallaz, an die 
Generaldirektion der Schweizerischen Kreditanstalt1

Zulassung der Dai-Ichi Kangyo Bank in Zürich und in Gegenrecht der 
SKA in Tokio

  Bern, 16. Juni 1976

Am 8. April 1976 haben Sie mich in der allseits bekannten Angelegenheit 
erneut begrüsst2. Sie haben Ihrer Sorge darüber Ausdruck gegeben, dass der 

1. Schreiben (Kopie): CH-BAR#E6100B-01#1983/72#912* (233.22). Kopie an P. Graber, K. Furg-
ler und E. Brugger. Diese Kopie ging an K. Hauri.
2. Schreiben von H. Escher und R. E. Gut an G.-A. Chevallaz vom 8. April 1976, dodis.ch/51686. 
Vgl. dazu auch DDS, Bd. 26, Dok. 139, dodis.ch/39653.
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